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Schutzkonzept 
der Ev. Kirchengemeinde Weslarn 

So schützen wir Schutzbefohlene und Mitarbeitende in unserer Kirchengemeinde 
vor sexualisierter und anderen Formen von Gewalt 
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1. Einleitung 

Unsere kirchliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist im hohen Maße Beziehungsarbeit. 
Sie hat von ihrem Selbstverständnis her den Anspruch, ihnen einen sicheren und geschützten Raum zu 
bieten, in dem sie sich einbringen und ausprobieren können. In diesem Raum sollen sie in der Entwicklung 
ihrer Persönlichkeit unterstützt werden. Diese Arbeit hat einen hohen Vertrauensvorschuss. Das bedeutet 
auch eine besondere Verantwortung. Deshalb ist Prävention jeglicher und insbesondere sexualisierter 
Gewalt eng mit der eigenen inneren Haltung verbunden. Die christliche Einsicht in die Freiheit und Würde 
jedes einzelnen Menschen verpflichtet uns dazu, konsequent für die Rechte und das Leben von Menschen 
einzutreten und ihnen Respekt und Achtung entgegenzubringen. Wo wir in dieser Weise das in uns gesetzte 
Vertrauen achten, stärken wir bei den Menschen, die sich uns öffnen, das Vertrauen in die eigene Person, 
ins Gegenüber und das Vertrauen in Gott.  

Ein sensibler und achtsamer Umgang miteinander muss in der Haltung aller Haupt-, Neben- und 
Ehrenamtlichen verankert sein, um unsere Gemeinde zu einem sichereren Raum für Kinder und Jugendliche 
zu machen. 

Diesem Schutzkonzept liegt das Rahmenschutzkonzept des Ev. Kirchenkreises Soest-Arnsberg zu Grunde, 
in dem es heisst: „Die Kultur der Achtsamkeit ist mehr als die Verurteilung von Missbrauchsfällen im Umfeld 
der Evangelischen Kirche. Sie ist ein fester Bestandteil der täglichen Abläufe und legt die Aufmerksamkeit 
darauf, wie wir miteinander umgehen, welche Werte wir vertreten, welchen Respekt wir einander 
entgegenbringen und wie wir mit Irritationen umgehen.“ 

Unser grundsätzliches Ziel ist es, jegliche Form von Gewalt und insbesondere sexualisierter Gewalt 
weitestgehend unmöglich zu machen und dadurch alle Personen in der Arbeit unserer Gemeinde vor Gewalt 
zu schützen. Im Bereich der Gewaltprävention gehören Sensibilisierung, Qualifizierung und 
Handlungssicherheit zu den wichtigen Bausteinen. Unser Schutzkonzept dient der Sensibilisierung, Bildung, 
Analyse von Zielgruppen, Räumen und Risiken sowie der Feststellung eines Verhaltenskodex und fester 
Abläufe in Krisensituationen und bei Interventionsmaßnahmen. Falls Betroffene dennoch Gewalt erleiden 
mussten, ist es unser Ziel, konsequent hinzuschauen, sensibel zu handeln und die bestmögliche 
Unterstützung für Betroffene zu gewährleisten. 

2. Risiken und Potenziale unserer Arbeit  

Die Risikoanalyse ist die Basis des Schutzkonzepts und dient dazu, die besonders gefährdeten und 
sensiblen Bereiche im Umgang mit Schutzbefohlenen zu identifizieren. Sie sorgt für Sensibilisierung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist zudem eine Präventionsmaßnahme. Im Rahmen unserer aktuellen 
Potenzial- und Risikoanalyse werden verschiedene Bereiche unserer Kirchengemeinde systematisch 
betrachtet, bewertet und je nach Erfordernis angepasst. 

2.1. Zielgruppen  

In der Ev. Kirchengemeinde Weslarn halten wir die folgenden Angebote für die Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen bereit … 
… für Kinder 
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• Kinder-Familiengottesdienste/Kinderkirche  
monatlich sonntags um 10.30 Uhr zehnmal im Jahr 
Die Zielgruppe sind Kinder jeden Alters zusammen mit ihren Eltern bzw. erwachsenen 
Familienmitgliedern. De facto kommen Kinder im Alter von 2-8 Jahren. Die Kinder kommen ausnahmslos 
in Begleitung ihnen vertrauter, erwachsener Personen (Eltern u.a.). Dies ist bei uns im ländlichen Raum 
den großen Entfernungen geschuldet. Kein Kind kommt allein zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu unserer 
Kinderkirche.  

• Schulgottesdienste für drei Grundschulen, zumeist ökumenisch, immer mit anwesenden Lehrkräften 
und Aufsichtspersonen in der Schule, der katholischen Kirche oder unserer Ev. Dankeskapelle Herzfeld. 

• Anmerkung: In der Ev. Kirchengemeinde Weslarn gibt es drei Evangelische Kindergärten. Diese 
Einrichtungen haben ein eigenes Konzept erstellt bzw. erstellen ein eigenes institutionelles 
Schutzkonzept. 

… für Jugendliche  

• Konfirmandenarbeit für Jugendliche zwischen 12-14 Jahren  
in der Schulzeit dienstags von 17.00 - 18.30 Uhr und optional zu Projekten 

Unsere kirchliche Arbeit kann strukturell bedingt ein Risikoort für Menschen in Abhängigkeiten sein. Wir sind 
uns grundsätzlich dieser Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt bewusst:  

- Alle Situationen mit einem Machtgefälle, in denen die Situation kognitiv, sozial, körperlich, alters- und 
statusgemäß, sprachlich nicht auf Augenhöhe ist 

- Zweier-Situationen 

- Unwissenheit über das Thema bei haupt-, neben-, ehrenamtlichen Akteuren, Mitarbeitenden, Teamern 

Mit der Analyse der Raumsituation identifizieren wir gleichzeitig unsere Angebote und werden uns bewusst, 
wo wir bereits Gegenstrategien zu Risiken verfolgen und wo wir noch Handlungsbedarf sehen.   

2.2. Räume 

Zugang, Einrichtung und Nutzung unserer Räume innen und außen sind an die Sicherheit von Kindern und 
Jugendlichen angepasst. Darüber hinaus haben wir räumliche Risiko- und Schwachstellen klar identifiziert. 
Räume, die ein Risiko für Grenzverletzungen begünstigen könnten, werden, wenn überhaupt, nur unter 
Aufsicht genutzt.  

3. Struktur und Organisation 

Für die Prävention und das Eingreifen in Krisen und bei sexualisierter Gewalt (Intervention) leiten uns die 
folgenden Grundsätze. 

3.1. Personalverantwortung  

3.1.1. Selbstverpflichtungserklärung 
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Die Selbstverpflichtungserklärung ist ein zentraler Bestandteil unseres Schutzkonzepts. Sie stellt, sofern 
nicht ohnehin in einem Arbeitsvertrag verankert, eine einseitige, freiwillige Erklärung dar, mit der sich die 
unterzeichnenden Personen verpflichten, die benannten Verhaltensregeln einzuhalten. Umgekehrt kann 
jedoch niemand mit Kindern und Jugendlichen bei uns arbeiten, der/die die Unterschrift verweigert. 

Die Selbstverpflichtungserklärung ist ein wertvolles Instrument, das sowohl von haupt- und ehrenamtlich 
Tätigen in unserer Gemeinde als auch von externen Gruppenleitungen ausgefüllt werden sollte. 

Grundlage dieser Selbstverpflichtung ist neben dem Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
insbesondere die gelebte Praxis von Nächstenliebe, Achtsamkeit und einem respektvollen Miteinander. 

Die Selbstverpflichtungserklärung allein kann sexualisierte Gewalt nicht verhindern. Sie sendet jedoch ein 
deutliches Signal an potenzielle Täterinnen und Täter und macht unsere erhöhte Achtsamkeit sichtbar. 

Für unsere Kirchengemeinde übernehmen wir die Fassung unseres Amtes für Jugendarbeit der EKvW 
(Anlage 1). 

3.1.2 Bewerbungen/Arbeitsverhältnisse 

Die Entwicklung einer achtsamen Gemeindekultur beginnt bei der Auswahl unserer haupt- und 
nebenamtlichen Mitarbeitenden: Bereits im Bewerbungsverfahren legen wir großen Wert auf Sensibilität, 
Reflektionsfähigkeit und ein klares Verständnis für Nähe und Distanz in pädagogischen oder 
seelsorgerlichen Beziehungen. Durch gezielte Fragen und Gespräche überprüfen wir, ob Bewerber/-innen 
sich mit den Zielen unseres Schutzkonzepts identifizieren können und bereit sind, aktiv zur Umsetzung 
beizutragen. Wir sehen es als unsere christliche und gesellschaftliche Verantwortung, durch transparente 
Strukturen, gezielte Auswahlprozesse und achtsames Miteinander präventiv gegen sexualisierte Gewalt 
vorzugehen und zugleich Täter/-innen keine Möglichkeit zur Einflussnahme zu bieten. 

3.1.3. Erweiterte Führungszeugnisse 

Allgemeines 

Das erweiterte Führungszeugnis nach amtlichem Vordruck enthält insbesondere Informationen über 
Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Schutz von Kindern, Jugendlichen und anderen 
schutzbedürftigen Gruppen stehen. Es ist ein zentrales Instrument zur Prävention sexualisierter Gewalt und 
dient dem Schutz vulnerabler Personen in kirchlichen Arbeitsfeldern. Für die Beantragung händigen wir ein 
nach amtlicher Vorgabe gestaltetes Formular aus. Kosten übernehmen ggf. wir. 

Hauptamtlich Tätige 

Für hauptamtliche Mitarbeitende besteht gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) eine gesetzlich 
begründete Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. Das Kirchengesetz zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt (KGSsG) konkretisiert diese Pflicht in § 5 Abs. 3 für bestimmte Arbeitsbereiche. 

Die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis erfolgt durch eine vom Presbyterium schriftlich 
benannte hauptamtliche Person. Diese Person ist verpflichtet, auf Grundlage der geltenden 
Datenschutzbestimmungen die Einsichtnahme zu dokumentieren, die Gültigkeit zu prüfen und rechtzeitig zur 
Wiedervorlage zu erinnern. Die Einsichtnahme wird nicht dokumentiert, nur das Datum der Vorlage und 
Wiedervorlage. Eintragungen im Führungszeugnis führen nur dann zu einem Ausschluss von der Tätigkeit, 
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wenn sie unter die im KGSsG benannten Straftaten fallen. Das Führungszeugnis muss alle fünf Jahre erneut 
im Original vorgelegt werden und darf bei Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Die benannte 
hauptamtliche Einsicht nehmende Person wird per Presbyteriumsbeschluss bestimmt. 

Ehrenamtlich Tätige 

Für ehrenamtliche Mitarbeitende besteht die Notwendigkeit eines erweiterten Führungszeugnisses je nach 
Art, Intensität und Dauer des jeweiligen Einsatzes, z.B. bei Jugendfreizeiten. Auch hier darf das Dokument 
bei Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Die Einsicht erfolgt durch eine schriftlich benannte hauptamtliche 
Person. 

Die Einsicht selbst wird nicht dokumentiert, lediglich das Datum der (Wieder-)Vorlage wird vermerkt. 

Enthält das Führungszeugnis relevante Einträge im Sinne des KGSsG, ist die ehrenamtliche Mitarbeit 
unverzüglich zu beenden. Einträge, die sich nicht auf einschlägige Straftaten beziehen, sind unbeachtlich 
und unterliegen der Schweigepflicht. Der Datenschutz ist stets sicherzustellen. 

3.2 Präventionsangebote  

Prävention ist ein zentraler Bestandteil unseres kirchlichen Handelns. Wir gestalten unsere Arbeit so, dass 
sie von Achtsamkeit, Respekt und einem verantwortungsvollen Miteinander geprägt ist. 

Unsere Präventionsangebote umfassen: 

(a) Schulungen für Haupt- und Ehrenamtliche 

Die Schulung und Fortbildung aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden ist ein zentraler Bestandteil 
der Präventionsarbeit in der Ev. Kirchengemeinde Weslarn. Ziel ist es, durch umfassende Information und 
Sensibilisierung einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Schutzbedürftigen zu fördern. 

Alle in der Kirchengemeinde Tätigen – unabhängig davon, ob sie haupt- oder ehrenamtlich mitarbeiten – 
sind entsprechend des Rahmenschutzkonzepts des Kirchenkreises nach dem Grundsatz „hinschauen - 
helfen - handeln“ zu schulen. Die Schulungsinhalte vermitteln grundlegende Kenntnisse zur Prävention 
sexualisierter Gewalt, zu möglichen Anzeichen von Gefährdung und zu angemessenem Handeln im 
Verdachtsfall. 

Für Personen, die in der Jugendarbeit tätig und unter 16 Jahre alt sind, gelten die Anforderungen der 
Juleica. Die dafür vorgesehenen Schulungen sind verpflichtend und stellen sicher, dass auch junge 
Mitarbeitende über die nötige Handlungssicherheit und Sensibilität verfügen. 

Jugendliche, die nach der eigenen Konfirmation erste Erfahrungen in der Jugendarbeit als Konfirmanden-
Teamer sammeln wollen, werden vorab sorgfältig vor Ort über ihre Rolle und ihr Abstinenzgebot (Nähe und 
Distanz) aufgeklärt, bevor sie in einen Juleica-Kurs einsteigen.  

Als Ev. Kirchengemeinde Weslarn sind wir uns der Verantwortung bewusst, dass alle haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden über eine ausreichende Qualifikation verfügen. Wir sorgen mit dafür, dass 
auf Ebene der Jugendkirche und des Kirchenkreises Schulungen regelmäßig angeboten und dokumentiert 
werden und gewährleisten somit die nachhaltige Umsetzung unseres Schutzkonzepts. Bei Bedarf wird eine 
Schulungsanfrage an das Multiplikatorenteam des Kirchenkreises Soest-Arnsberg gestellt. 
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(b) Verhaltenskodex 

Der Verhaltenskodex (Anlage 2) bietet einen verbindlichen Orientierungsrahmen und Handlungssicherheit 
für grenzachtendes Verhalten und einen achtsamen Umgang miteinander. Er wird mit allen Menschen der 
Gemeinde angemessen thematisiert und transparent dargestellt. Wir weisen darauf hin, dass Fehlverhalten 
(auf)geklärt wird und ggf. disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen haben kann. Alle Mitarbeitenden 
erhalten Zugang zum Verhaltenskodex. 

(c) Sensibilisierung & Aufklärung  

Wir informieren regelmäßig in Gottesdiensten, Gruppenstunden oder Gemeindebriefen über 
Präventionsthemen, um eine offene und aufgeklärte Haltung in der Gemeinde zu stärken. 

3.3. Sexualpädagogisches Konzept 

Teil unserer Präventionsarbeit ist ein sexualpädagogisches Konzept für die Arbeit mit Kindern, 
Konfirmandenarbeit inkl. Freizeiten und weiterer projektbezogener Arbeit mit dem Ziel, 

• Kinder, Jugendliche und schutz- bzw. hilfebedürftige Erwachsene in ihrer sexuellen Entwicklung zu 
stärken, 

• einen altersgerechten, achtsamen Umgang mit Themen rund um Sexualität zu fördern, 

• Grenzachtung, Selbstbestimmung und Respekt zu vermitteln, 

• Mitarbeitende zu sensibilisieren und klare Handlungsleitlinien zu geben. 

3.4 Interventionsarbeit: Vorgehen bei Verdachtsfällen 

Betroffene sowie beobachtende Dritte können jederzeit einen Übergriff oder einen Verdacht melden. Wir 
weisen niedrigschwellig über die Internetseite, Aushänge und proaktiv mündlich sowie auf Nachfrage auf 
diese Möglichkeiten hin. Den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen wird im Vorfeld mitgeteilt, dass sie der 
Meldepflicht unterliegen und im Falle eines Verdachts von sexualisierter Gewalt den von uns und der 
Landeskirche vorgegebenen Weg der Meldung einzuhalten haben. Der weitere Umgang mit der Meldung 
wird mit der meldenden Person besprochen und transparent gemacht. 

3.4.1. Zuständigkeit in unserer Kirchengemeinde 

Die Interventionsarbeit ist eine zentrale und verantwortungsvolle Aufgabe des Leitungsgremiums unserer 
Kirchengemeinde. Im Falle einer Meldung wegen eines möglichen Verstoßes gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung wird nach dem Rahmenschutzkonzept des Kirchenkreises Soest-Arnsberg eine Person 
aus dem Presbyterium der Kirchengemeinde lt. Presbyteriumsbeschluss Mitglied des Interventionsteams 
sein. 

Das Presbyterium hat zwei Personen als Vertreter*innen des Leitungsgremiums für die Mitarbeit im 
Interventionsteam benannt. Die benannten Personen haben an einer Qualifizierung für diese Aufgabe 
teilgenommen (insbesondere an der Schulung „Leitungsschulung – hinschauen - helfen - handeln“, wie im 
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Rahmen der Präventionsarbeit vorgesehen). Die Kontaktdaten der benannten Personen sind der 
zuständigen Präventionsfachkraft des Kirchenkreises bekannt. 

3.4.3 Zusammensetzung des Interventionsteams  

- Superintendent/-in 
- Vorsitzende/r oder ein benanntes Mitglied des Presbyteriums lt. Beschluss 
- Präventionsfachkraft des Kirchenkreises  
- Benanntes Mitglied des KSV 
- Optionale Erweiterung  

3.4.2. Handlungsketten 

Um in Fällen von Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder anderen Grenzverletzungen schnell und sicher 
handeln zu können, halten wir uns an Handlungsketten: festgelegte Abläufe, die Schritt für Schritt aufzeigen, 
was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Sie sorgen für Transparenz, Sicherheit und eine einheitliche 
Vorgehensweise für alle Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen. 

Unsere Handlungsketten umfassen unter anderem die Themen: 

- Meldepflicht: Wann und wie eine Vermutung oder ein Verdacht gemeldet werden muss (Anhang 3) 

- Beratungsrecht: Wie Betroffene Unterstützung und Beratung erhalten. (Anhang 4) 

- Grenzverletzendes Verhalten durch Teilnehmende: Maßnahmen bei Grenzverletzungen durch 
Teilnehmende an unseren Veranstaltungen. (Anhang 5) 

3.4.4. Dokumentation 

Im Rahmen des Handlungsplans werden die notwendigen Informationen strukturiert mit Hilfe von 
Protokollvorlagen erfasst (Anlage 6) und vor Einsicht unbeteiligter Dritter geschützt aufbewahrt. 

4. Hilfe und Nachsorge 

4.1. Hilfe für Betroffene 

Betroffenen sexualisierter Gewalt wird Beratung, Begleitung und Seelsorge in kirchlichen Einrichtungen 
angeboten. Auf Wunsch wird eine Beratung in einer nichtkirchlichen Einrichtung vermittelt. Im Kirchenkreis 
informieren und beraten die Fachkräfte für sexualisierte Gewalt im Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg (Anlage 7). 

Unabhängige Information für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche und Diakonie: 
Zentrale Anlaufstelle HELP – Telefon 800-5040112, kostenlos und anonym. 

4.2. Nachsorge für Mitarbeitende 

Das Ziel des Nachsorgeprozesses ist die weitmöglichste Wiederherstellung des Vertrauens und der 
Arbeitsfähigkeit der Beteiligten sowie der Arbeitsatmosphäre. Der Prozess wird von der jeweiligen 
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Leitungsperson initiiert. Zum Nachsorgeprozess gehört ggf. die Überprüfung der Strukturen vor Ort. Zu 
Recht beschuldigte Personen können nicht mehr in der Kirchengemeinde mit arbeiten, die weitere Meldung 
an weitere Stellen inkl. Behörden ist ggf. angezeigt. Zu Unrecht beschuldigte Personen sollen vollständig 
rehabilitiert werden.  

5. Weiterarbeit und Controlling 

5.1. Lob- und Beschwerdeverfahren  

Alle Gemeindemitglieder – unabhängig von Alter, Funktion oder Zugehörigkeit – sind eingeladen, Lob oder 
Beschwerden zu äußern. Auch externe Personen, die mit unserer Gemeinde in Kontakt stehen, können sich 
beteiligen. Alle Rückmeldungen werden vertraulich behandelt. Auf Wunsch kann die Rückmeldung auch 
anonym erfolgen. Lob wird an die betreffenden Personen oder Gruppen weitergegeben. (Anlage 8) 
Verbesserungsvorschläge werden geprüft und wenn möglich umgesetzt. Rückmeldungen dienen auch der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Gemeindearbeit. Dieses Verfahren ist Teil unseres 
Schutzkonzeptes und soll dazu beitragen, die Ev. Kirchengemeinde Weslarn zu einem Ort des gegenseitigen 
Respekts, der Offenheit und des vertrauensvollen Umgangs miteinander zu machen. 

5.2. Qualitätsmanagement 

Die regelmäßige Evaluation und Überarbeitung des Schutzkonzeptes ist eine notwendige Maßnahme, um 
Prävention und Achtsamkeit langfristig und wirksam in unserer Kirchengemeinde zu verankern. Nur durch 
eine kontinuierliche Reflexion und Anpassung können bestehende Strukturen überprüft, verbessert und an 
neue Herausforderungen angepasst werden. Ein zentrales Element dieses Qualitätsmanagements ist die 
regelmäßige Prüfung der im Schutzkonzept festgelegten Maßnahmen. Dabei wird analysiert, ob die 
vorgesehenen Schritte tatsächlich umgesetzt wurden, ob sie wirksam sind und ob sie weiterhin den aktuellen 
Anforderungen entsprechen. Diese Überprüfung erfolgt in festgelegten Abständen und unter Einbeziehung 
aller relevanten Akteure innerhalb der Gemeinde. Das Ziel ist es, ein lernendes System zu schaffen, das 
Verantwortung übernimmt, aus Erfahrungen lernt und sich konsequent für den Schutz und das Wohlergehen 
aller Menschen in der Gemeinde einsetzt. So wird Prävention nicht nur als einmalige Maßnahme 
verstanden, sondern als gelebter und fortlaufender Prozess innerhalb der kirchlichen Arbeit. 

6. Inkrafttreten 

Durch Beschluss des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Weslarn. 

gez. Ralph Frieling, Vorsitzender	 	 	 	  
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Anlage 1 Selbstverpflichtung 

SELBSTVERPFLICHTUNG

IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE VON WESTFALEN

ZUM SCHUTZ DER SEXUELLEN SELBSTBESTIMMUNG IN DER ARBEIT MIT

KINDERN UND JUGENDLICHEN
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Anlage 1 Selbstverpflichtung 
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Anlage 2 Verhaltenskodex 

Nähe und Distanz 
o Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und 

vulnerablen Gruppen geschieht ausschließlich in 
den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten. Diese sind 
für andere jederzeit zugänglich und dürfen nicht 
abgeschlossen werden. 

o Intensive Freundschaften zwischen Mitarbeitenden/
Ehrenamtlichen und Kindern oder Jugendlichen sind 
zu vermeiden. 

o Keine Organisation privater Treffen oder Urlaube 
aus einer Mitarbeitenden-, oder Leitungs-Rolle 
heraus. 

o Keine besondere Bevorzugung, Benachteiligung 
oder Belohnung von einzelnen Personen, Kindern 
oder Jugendlichen. 

o Die Kritikfähigkeit muss zu jedem Zeitpunkt gegeben 
sein. 

o Geheimnisse zwischen Teilnehmenden und 
Mitarbeitenden/Ehrenamtlichen sind zu unterlassen. 
Ausnahmen sind Seelsorge und Mentoring.  

o Individuelle Grenzempfindungen werden ernst 
genommen und respektiert. Denn 
Grenzüberschreitungen bemessen sich nicht am 
Eindruck des Täters/der Täterin, sondern am 
Empfinden des/der Betroffenen.  

o Kinder und Jugendliche dürfen nicht mit nach Hause 
genommen werden. In Ausnahmefällen kann eine 
Absprache mit den Eltern erfolgen. 

o Flirts und amouröse Beziehungen zu Teilnehmenden 
müssen unterbleiben. Wenn beides von 
Teilnehmenden ausgeht oder angestrebt wird, 
müssen die Mitarbeitenden die TN wertschätzend 
auf Distanz halten und ggf. dies vertrauensvoll mit 
der Gruppenleitung thematisieren.  

Angemessenheit und Körperkontakt 
o Unerwünschte und unangemessene Berührungen 

und körperliche Annäherungen sind zu unterlassen. 
o Körperkontakte sind sensibel und nur zur Dauer und 

zum Zweck von erster Hilfe, Trost und auch von 
pädagogisch und gesellschaftlich zulässigen Spielen 
erlaubt. 

o Wenn von Seiten der Schutzbefohlenen, oder 
vulnerablen Personen Nähe gesucht wird, dann 
muss die Initiative von diesen ausgehen. Diese 
Nähe kann nach Reflektion der mitarbeitenden 
Person im vertretbaren Rahmen zugelassen werden. 
Übermäßige Nähe wird nicht zugelassen. 

Sprache, Wortwahl, Kleidung 
o Keine Verwendung von sexualisierter und 

abwertender Sprache und Gestik, sowie sexuellen 
Anspielungen 

o Sprachliche Grenzverletzungen (auch bei 
Teilnehmenden) sind zu unterbinden. 

o Mitarbeitenden ziehen sich dem Kontext ihrer 
Tätigkeit entsprechend an. 

Umgang mit Nutzung von Medien und sozialen 
Netzwerken 
o Fotografieren oder Veröffentlichung von Bild- und 

Tonaufnahmen bedarf ausdrücklich der vorherigen 

Zustimmung der Person bzw. deren 
Sorgeberechtigten. 

o Niemand darf in unbekleidetem Zustand fotografiert 
oder gefilmt werden. 

o Kontakte zwischen Mitarbeitenden und 
Teilnehmenden außerhalb der Angebote bedürfen 
einer Rollenklarheit seitens der Mitarbeitenden. 
Kontakte zu Kindern und Jugendlichen sind zu 
unterlassen. 

o Die Mediennutzung unterliegt den bestehenden 
Altersfreigaben. 

Beachtung der Intimsphäre 
o Kein gemeinsames Duschen oder Umkleiden mit 

Kindern und Jugendlichen. 
o Toiletten- und Waschräume werden nur von 

gleichgeschlechtlichen Mitarbeitenden betreten.  
o Die Privatsphäre von Teilnehmenden, bezogen auf 

persönliche Gegenstände (Koffer, Taschen, Bett, 
Schrank, Zimmer usw.) ist zu berücksichtigen 

Geschenke 
o Private Geschenke, Belohnungen und private 

finanzielle Zuwendungen an Teilnehmende und 
Schutzbefohlene sind verboten. 

o Geschenke an Mitarbeitenden sind bis zu einem 
Warenwert von maximal 10 € gestattet, wenn sie im 
Team transparent gemacht und zur Verfügung 
gestellt werden. 

Disziplinarmaßnahmen 
o Maßnahmen müssen fair, altersentsprechend und 

angemessen erfolgen und werden im Team 
transparent gemacht. 

o Jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohungen oder 
Freiheitsentzug ist verboten. 

Veranstaltungen mit Übernachtungen 
o werden mindestens von zwei volljährigen 

Mitarbeitenden durchgeführt. Bei 
geschlechtergemischten Gruppen muss die 
Veranstaltung von Betreuer:innen beiderlei 
Geschlechts begleitet werden. 

o Mitarbeitende und Teilnehmende übernachten in 
getrennten Räumlichkeiten. 

o Mädchen und Jungen übernachten getrennt von 
einander. Die jeweiligen Zimmer sind für das andere 
Geschlecht tabu. 

Fehlerfreundlichkeit 
o Mitarbeitende dürfen grundsätzlich auf ihr Verhalten 

angesprochen werden. 
o Mitarbeitende machen eigene Grenzverletzungen 

und Übertretungen des Verhaltenskodex im Team 
transparent. 

o Mitarbeitenden weisen sich gegenseitig auf kritische 
Situationen und Grenzverletzungen hin, oder 
informieren Leitungsverantwortliche.  

o Erkannte Grenzverletzungen und kritische 
Situationen werden immer im Team besprochen und 
Lösungen erarbeitet. 

Mit der Unterschrift unter diesem Verhaltenskodex, 
bestätigt jede/r Mitarbeitende, die Einhaltung der 
aufgestellten Regeln zum Umgang mit Nähe und 
Distanz. 
	 	 	 ____________________|
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Anlage 3 Handlungskette Meldepflicht 
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Anlage 4 Handlungskette Beratungsrecht 
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Anlage 5 Handlungskette Grenzverletzendes Verhalten 
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Anlage 6 Dokumentation 
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Anlage 6 Dokumentation 
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Anlage 6 Dokumentation 
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Anlage 7 Meldung/Beratung 
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Anlage 8 Rückmeldungen 


